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Thema: Vertretung überarbeitet: Dezember 2009 

Fragen und Antworten zur Vertretung  
 

Sie fahren in den Urlaub, besuchen eine Fortbildung oder sind krank? Für die Zeit Ihrer  
Abwesenheit in der Praxis benötigen Sie einen Vertreter, der Ihre Patienten versorgt. 
Was Sie bei einer Vertretung alles beachten und vorab regeln müssen, haben wir Ih-
nen in diesem Informationsblatt zusammengestellt. [mehr...] 
 
Weiterhin haben wir resümiert, welche Leistungen der Vertreter erbringen darf, wie 
diese abgerechnet werden und ob der Patient die Praxisgebühr zahlen muss. [mehr...] 

 
Was heißt überhaupt Vertretung? 
Vertretung ist die vertragsärztliche Tätigkeit des Vertreters in Abwesenheit des zu Ver-
tretenden. Ist der zu Vertretende „im Dienst“, aber anderweitig beschäftigt (z. B. mit 
ambulanten Operationen, Hausbesuchen) handelt es sich nicht um Vertretung, son-
dern um eine genehmigungspflichtige Assistenz. 
 
Brauche ich einen Vertretungsgrund?  
Ja. Gründe für eine Vertretung sind Krankheit, Urlaub, Teilnahme an ärztlicher Fortbil-
dung und Wehrübung sowie eine Schwangerschaft. Eine regelmäßige stunden- oder 
tageweise Vertretung ist nicht möglich. Für zeitversetzte Sprechstunden von Praxis-
gemeinschaften gilt: Die Behandlung von Patienten des Kollegen während dessen 
sprechstundenfreien Zeiten ist nur im Notfall als „Notfallbehandlung“ (nicht als Vertre-
tung) möglich.  
 
Muss ich meinen Urlaub der KV melden?  
Ja, wenn er länger als eine Woche dauert. Das gilt auch für die Vertretung bei Krank-
heit und Fortbildung. In diesem Fall müssen Sie dem Arztregister der Kassenärztli-
chen Vereinigung nicht nur die Vertretung als solche, sondern auch den Vertreter mit-
teilen – dies geht am schnellsten per Fax (31003-311), per E-Mail arztregis-
ter@kvberlin.de oder telefonisch (31003-306 oder -274). 
 
Wie lange darf ich mich vertreten lassen? 
Sie können sich bis zu einer Dauer von 3 Monaten innerhalb von 12 Monaten vertre-
ten lassen. Dauert z. B. eine Krankheit länger als 3 Monate, müssen Sie die längerfris-
tige Vertretung bei der KV beantragen und genehmigen lassen. Das gilt auch, wenn 
mehrere Vertretungszeiten zusammen den Zeitraum von 3 Monaten innerhalb von 12 
Monaten übersteigen. Bei Krankheit ist i.d.R. ein Attest erforderlich.  
 
Wer darf mich vertreten? 
Der Vertreter muss im Arztregister eingetragen sein oder die Voraussetzungen für die 
Arztregistereintragung erfüllen. Eine Kassenzulassung ist nicht erforderlich. Fachärzte 
sollen sich von Kollegen desselben Fachgebietes vertreten lassen. Ausnahmen (z. B. 
Vertretung durch einen beim zu Vertretenden angestellten Weiterbildungsassistenten) 
sind bei kürzeren Vertretungen möglich.  
 
Wie ist die Vertretung zu organisieren? 
Sie können sich durch einen Fachkollegen in oder außerhalb Ihrer Praxisräume ver-
treten lassen. Hinweis: Die Vertretung außerhalb der Praxis kann entweder durch ei-
nen Kollegen in der Umgebung oder bei einer Praxisgemeinschaft durch den Praxis-
partner erfolgen. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst (ÄBD) der KV ist kein Vertreter. Es 
ist also unzulässig, die Patienten auf den ÄBD zu verweisen. 
 
Muss ich die Vertretung absprechen? 
Wenn Sie sich vertreten lassen, ist die Vertretung stets mit dem Vertreter abzuspre-
chen. Der Vertreter muss auch zur Vertretung bereit sein. Das gilt auch für kürzere 
Abwesenheitszeiten. Die Vertretung ist für die Patienten nach außen kenntlich zu ma-
chen (z. B. Hinweisschild an der Praxistür). 
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Welche Leistungen darf der Vertreter erbringen? 
a) Lassen Sie sich in Ihren Praxisräumen vertreten, darf Ihr Vertreter alle Leistungen 
erbringen, die auch zu Ihrem Leistungsspektrum gehören. Bei genehmigungs-
pflichtigen Leistungen haben Sie sich davon zu überzeugen, dass der Vertreter über 
die entsprechende Fachkunde verfügt.  
 
b) Lassen Sie sich durch einen Fachkollegen in dessen eigener Praxis vertreten, darf 
dieser alle Leistungen erbringen, die zu seinem Leistungsspektrum gehören. Bei ge-
nehmigungspflichtigen Leistungen kann der Vertreter nur die Leistungen erbringen 
und abrechnen, für die er eine KV-Genehmigung hat. 
 
Wie erfolgt die Abrechnung der Leistungen? 
a) Lassen Sie sich durch einen Kollegen in Ihren Praxisräumen vertreten, rechnen Sie 
die Leistungen des Vertreters auf einem Originalschein als Ihre Leistungen ab. Sie 
kennzeichnen die Leistungen mit Ihrer LANR und BSNR. Beachten Sie bitte, dass Sie 
auch für die von Ihrem Vertreter ausgestellten Verordnungen gerade stehen müssen 
(-> Wirtschaftlichkeitsprüfung).  
 
b) Lassen Sie sich durch einen Kollegen in dessen Praxis vertreten, rechnet dieser 
seine Leistungen auf dem Vertreterschein ab. Der Vertreter kennzeichnet die Leistung 
mit seiner LANR und BSNR. Für die von ihm ausgestellten Verordnungen ist er selbst 
verantwortlich (auch aus diesem Grund ist eine Absprache über die Vertretung unbe-
dingt erforderlich). 
 
Fällt für den Patienten im Vertretungsfall erneut die Praxisgebühr an? 
Der Vertreter und der zu Vertretende gelten rechtlich als „derselbe Leistungserbringer“ 
im Sinne des § 28 Abs. 4 SGB V. Das gilt für die Vertretung in Ihren Praxisräumen 
genauso wie für die Vertretung außerhalb Ihrer Praxisräume. Deshalb gilt für die Pra-
xisgebühr folgende Regelung: 
 

• Hat der Patient die Praxisgebühr im laufenden Quartal bei Ihnen bereits bezahlt, 
werden im Vertretungsfall keine 10 Euro erhoben. 

• Sucht der Patient einen Vertretungsarzt außerhalb Ihrer Praxis auf, legt er dort 
die Quittung über die bei Ihnen bereits gezahlte Praxisgebühr vor. Der Vertreter 
trägt in diesem Fall auf dem Vertreterschein die SNR 80033 ein und stempelt 
die Quittung ab. 

• Legt der Patient aus dem laufenden Quartal keine Quittung vor, hat der Vertre-
ter die Zuzahlung zu erheben. Sucht der Patient danach „seinen“ Arzt auf und 
legt den Zahlungsbeleg vor, entfällt dort die Praxisgebühr. Sie müssen dies 
dann auf dem Originalschein mit der SNR 80033 kennzeichnen. 

 
Außerdem: Die Praxisgebühr fällt ebenfalls an, wenn der Patient sich entscheidet, auf 
Dauer bei dem Vertreter zu bleiben. Der Vertreter ist dann nicht mehr Vertreter, son-
dern der neue behandelnde Vertragsarzt. Er rechnet auf dem Originalschein ab. 
 
Gelten die Regeln über die Vertretung auch im Todesfall? 
Nein. Die Kassenzulassung endet mit dem Tod des Vertragsarztes. Danach ist eine 
Vertretung in der vertragsärztlichen Tätigkeit nicht mehr möglich. Soll die Praxis des 
verstorbenen Vertragsarztes bis zur Zulassung des Nachfolgers fortgeführt werden, 
dann müssen die Erben beim Zulassungsausschuss die Ermächtigung eines Arztes 
für eine Übergangszeit („Vertreter von Todes wegen“) beantragen. Erst mit Erteilung 
der Ermächtigung kann dieser Arzt vertragsärztliche Leistungen erbringen. 
 
 
 
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Service-Center Tel. 31003-999 
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